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179. Bundesgesetz: Abänderung des Rechnungshofgesetzes 1948.
1 8 0 . Entschließung des Bundespräsidenten: Übertragung der sachlichen Leitung bestimmter zum Wirkungsbereich

des Bundeskanzleramtes gehörender Angelegenheiten gemäß Art. 77 Abs. 3 des Bundes
Verfassungsgesetzes.

1 8 1 . Kundmachung: Beitritt Irlands zum Abkommen zur Regelung des Walfischfanges.
182. Kundmachung: Beitritt Bulgariens und Rumäniens zum Übereinkommen zur Errichtung der Pflanzen-

schutz-Organisation für Europa und den Mittelmeerraum.
183. Kundmachung: Ratifikation des Protokolls über eine Abänderung des Abkommens über die Internationale

Zivilluftfahrt durch die Bundesrepublik Deutschland.
1 8 4 . Kundmachung: Ratifikation des Protokolls über gewisse Abänderungen des Abkommens über die Inter-

nationale Zivilluftfahrt durch die Bundesrepublik Deutschland und Peru.

1 7 9 . Bundesgesetz vom 22. Juli 1959, mit
dem das Rechnungshofgesetz 1948, BGBl.

Nr. 144, abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Rechnungshofgesetz 1948, BGBl. Nr. 144,
wird abgeändert wie folgt:

§ 21 hat zu lauten:
„§ 21. Der Präsident und der Vizepräsident des

Rechnungshofes werden vor Antritt ihres Amtes
vom Bundespräsidenten angelobt. Ihre Bestel-
lungsurkunden werden vom Bundespräsidenten
mit dem Tage der Angelobung ausgefertigt und
vom Bundeskanzler gegengezeichnet. In den
Bezügen sind der Präsident des Rechnungshofes
den Bundesministern, der Vizepräsident den
Staatssekretären gleichgestellt."

Artikel II.
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

die Bundesregierung betraut, die hiebei das Ein-
vernehmen mit dem Präsidenten des Rechnungs-
hofes zu pflegen hat.

Schärf
Raab Pittermann Afritsch Tschadek
Drimmel Proksch Kamitz Hartmann
Bock Waldbrunner Graf Kreisky

1 8 0 . Entschließung des Bundespräsidenten
vom 29. Juli 1959, betreffend die Übertra-
gung der sachlichen Leitung bestimmter zum
Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes ge-
hörender Angelegenheiten gemäß Artikel 77

Absatz 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes.

Auf Grund des Artikels 77 Absatz 3 des Bundes-
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929
und in der Fassung des Bundesverfassungs-

gesetzes vom 22. Juli 1959, BGBl. Nr. 171,
übertrage ich dem Vizekanzler DDr. Bruno
P i t t e r m a n n die sachliche Leitung der gemäß
den §§ 1, 4, 6, 7 Abs. 1, 8 und 10 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 22. Juli 1959, BGBl. Nr. 173,
mit dem der Wirkungsbereich der Bundesregierung
und der Bundesministerien hinsichtlich verstaat-
lichter Unternehmungen neu bestimmt wird und
sonstige organisatorische Maßnahmen im Bereich
der Bundesverwaltung getroffen werden, zum
Wirkungsbereich des Bundeskanzlers beziehungs-
weise des Bundeskanzleramtes gehörenden Angele-
genheiten einschließlich der mit diesen Angelegen-
heiten verbundenen Aufgaben der Personalver-
waltung und der Organisation, und zwar un-
beschadet des Fortbestandes ihrer Zugehörigkeit
zum Bundeskanzleramt.

Schärf
Raab

1 8 1 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 16. Juli 1959 über den Beitritt Ir-
lands zum Abkommen zur Regelung des Wal-

fischfanges.

Nach einer Mitteilung des Generalsekretariates
der Vereinten Nationen ist Irland dem Abkom-
men zur Regelung des Walfischfanges, BGBl.
Nr. 55/1936, beigetreten.

Raab

1 8 2 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 16. Juli 1959 über den Beitritt
Bulgariens und Rumäniens zum Übereinkom-
men zur Errichtung der Pflanzenschutz-Orga-
sation für Europa und den Mittelmeerraum.

Nach Mitteilungen der Französischen Botschaft
in Wien ist Bulgarien und Rumänien dem Über-
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einkommen zur Errichtung der Pflanzenschutz-
Organisation für Europa und den Mittelmeer-
raum, BGBl. Nr. 45/1957, beigetreten.

Raab

1 8 3 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 16. Juli 1959, betreffend die Rati-
fikation des Protokolls über eine Abänderung
des Abkommens über die Internationale
Zivilluftfahrt durch die Bundesrepublik

Deutschland.

Nach einer Mitteilung des Generalsekretariates
der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
(ICAO) hat das Protokoll über eine Abänderung
des Abkommens über die Internationale Zivil-
luftfahrt, BGBl. Nr. 106/1957, ratifiziert:

Raab

184. Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 16. Juli 1959, betreffend die Rati-
fikation des Protokolls über gewisse Abände-
rungen des Abkommens über die Internatio-
nale Zivilluftfahrt durch die Bundesrepublik

Deutschland und Peru.

Nach Mitteilung des Generalsekretariates
der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
(ICAO) haben nachstehende weitere Staaten das
Protokoll über gewisse Abänderungen des Ab-
kommens über die Internationale Zivilluftfahrt
vom 14. Juni 1954, BGBl. Nr. 106/1957, ratifi-
ziert:

Raab


